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(Heber <£ierftocB$gefcbü>ü1fte.
@S gibt im menfßlißen Körper fein anbereS

Organ, baS fo befähigt i[t, ©efßmülfte gu
bilben, mie ber ©ierftod. ©cßon normalermeife
bergrößert fid) ja ber ©ierftod jemeilen, menn
ein ©raaffcßeS VläSßen reift unb bann auß,
menn ber gelbe Sörper fid) bitbet ; befonberS
aud) in ber ©ßroangerfcßaft. ®ie fo lebhafte
ïâtigfeit beS SierftodSgeroebeS mäßrenb ber
geit ber grußtbarfeit läßt eS begreiflid) er«
fßeinen, baß aud) ein übermäßiges SBaßStum
gu ©efßwulftbilbung füßren fann. ©S mirb
auf bie freie, unbeßinberte Sage beS OrganeS
in ber Vedenßößle unb bie ältöglißfeit feines
SluffteigenS in ben Vaußraum ßingemiefen,
als auf Vebingungen, bie ein SBaßStum er«
leid)tern.

SDie einfachen ©ierftodSgefßmülfte, bie Vlafen,
auß ©pften genannt, tonnen erßebliße ©röße
erreid)en. ®iefe fann baüon abhängen, ob bie
©ewebSteile nur abfonbern, ober aucß felber
mußern. ®ie erfteren finb ©efßmülfte, beren
SBaßStum aufhört, fobaib ber ®rud im Sutiern
fo groß ift, baß bie Slbfonberung in bie 93lafe
ftiUfteßt. 3n anberen gälten aber feßen mir
bie Vlafe eine enorme ©röße erreichen; baS
SBaßStum fteßt nur ftitl, menn äußere ©in«
ftüffe es aufhalten, ©ine fßarfe ©renge gmifßen
beiben läßt fiß aber nicht gießen, beun aud)
große ©pften finb oft eintammerig unb haben
eine bünne SBanb, mährenb anbere, beren SBan«
bungen mußern, anfangs bon einfachen, auS
©raaffßen VläSßen ftammenben ©efßroülften
fich nidjt unterfcheiben laffen.

®ie erfteren einfachen ©efßmülfte entftehen
aus ©raaffeßen VläScßen, menn fid) in ihnen
bie glüffigfeit bermeßrt unb gngleiß infolge
berben VaueS ber oberflächlichen ©ßißten beS

©ierftodeS ein ißlaßen unb eine ©ntleerung
nach außen nießt ftattfinbet. ®abei geßt baS
@i gugrunbe; eS tonnen meßrere foldjer ein«
fadjer fleiner 93lafen im gleichen ©ierftod ent«
fteßen ; mau fprießt bann bon fleinblafiger ®nt«
Ortung beS ©ierftods.

®ie 93lafen, bie aus bem gelben Körper ent«
fteßen, ßaben eine bidere SSanb als bie oben
wmäßnten unb eS laffen fich m biefen noch
beutlid) bie gelben 3eûen nadjroeifen.

®ie muchernben ©ierftodSgefcßmülfte tonnen
berfeßiebene Sagen aufmeifen. ®er ©ierftod fißt
ber ^interfläche beS breiten SJÎutterbanbeS auf ;
ber größte ®eil feiner Oberfläcße ragt in bie
^edenßößte, ber fleiuere ïeil nach bem Sttnern
bes breiten äRutterbanbeS, bie Oberfläche naeß
ber IBedenßößle gu ift nicht bon 83aud)fell über«

ißflen; biefe unb baS gümfenenbe beS ©ileiterS
finb bie einzigen Orgaue, bie naeß ber 33auch=
ßößle gu oßite einen foläjen Uebergug finb.
®3evin nun ber ©ierftod fid) burd) ®efd)mulft«

bilbung ftarf üergrößert, fo fann biefe 5Ser«

größerung nach ber Sedenßößle ju, ober in
baS breite SJiutterbanb ßinein erfolgen. $tn
erfteren ffaüe bilbet fid) auS bem ausgesogenen
breiten SJiutterbanb unb bem ©ileiter ein fo«

genannter Stiel, ber bann su ®reßung ber
©efchmulft unb ©tielbreßung 5lnlaß geben fann.
3m anbern fÇatle mäcßft bie ©efchmulft in baS
lodere Sinbegemebe im breiten ältutterbanb
ßinein unb erfeßeint bann gum größten ®eil
bott löauchfeü übergogen. ©ine folcße ©efcßmulft
reießt oft meit in baS Seden neben ber ©ebär«
mutter ßinein unb ift unbemeglicß; fie fann
alfo and) feine SDreßungen ausführen. ®er
©ileiter gießt bann über bie Oberfläcße ber
©efcßmulft ßin, unb ift feft berfelben aufliegenb,
unbemeglicß. ÜDieift finb folcße ©efcßmülfte nur
teitroeife im SRutterbanb gelegen, gum ®eil
aber außerhalb.

©in naeß ^er ^öedenßößle gu entmidelter
®umor fann fiä) aber aud) ßinter ber ©ebär«
mutter im fleinen Seden einfeilen unb baS
breite ÜWutterbanb baburd) bormölben; in biefem
galle mirb ein ©iß im breiten ältutterbanbe
üorgetäufeßt. ©elbft bie ©ebärmutter fann bann
abgeflacht unb auSgegogen bie Sßorberffäcße ber
©efcßmulft öerbeden.

®er llrfprung ber ©ierftodSgefcßmülfte fann
ein berfeßiebeuer fein. Sie entfteßen entmeber
aus bem ßeimepitßet, baS ift bie ©cßicßt, bie
ben ©ierftod übergießt unb auS ber bie ©raaf«
fdjen SBläScßen, bie ©ier unb ber gelbe ßörper
entfteßen, ober fie fönnen bon bem 23inbegemebe
gmifeßen ben IBläScßen ißren SluSgang neßmen.
@S läßt fieß berftehen, baß ein Organ, baS in
fo lebßafter SBeife mäßrenb ber gangen ,Qeü
ber SWaunbarfeit immer n ieber ©ier probugiert
unb bemgufolge einen feßr lebßaften ©toffmecßfel
ßaben ntuß, uueß einmal über baS .giel ßinauS
fd)ießt unb äöueßerungen feiner ^eftanbteile
gutäßt. 93ei ber ©ebärmutter ßaben mir ja
äßnlicße SSerßältniffe.

SBenn nutt bie SBucßerung borgugSraeife in
ber 9lrt bor fieß geßt, baß bie ©efeßmutftgeßen
ben ïppuS bon ®rüfengellen ßaben, alfo auS
gßlinbergeüen gufammengefeßte ©efcßmülfte bit«

ben, fo fprießt man bon ®rüfengefcßmülften
ober îlbenomen, menn aber meßr platten«
epitßelier bie ©efcßmulft gufammenfeßen, fo
fprießt man bon SrebSgefcßmülften.

§oßlgefcßmülfte, beren SBanb bureß bie geK«
mueßerung naeß außen borgebuditet mirb, er«

geben eine Vergrößerung ber ©efcßmulft bureß
bermeßrten flüffigen Snßalt; menn aber bie
gellen weniger glüffigfeit abfonbern, bagegen
ftärfer guneßmen, fo entfteßen in baS Snnere
borrageube Vapißen D^er SBargen. SBcnn bie

glitffigfeit nießt in feßr großer Söfenge borliegt,
fo bleibt bie @efd)roulft feßlaff; im anberen
galle praß gefpannt. 3b jeber biejer ©efcßmülfte

finb beibe üBacßStumSarten gu finben, nur in
berfeßiebener gegenfeitiger SJtenge. lOîan finbet
aber, baß bie ©efcßmülfte, bie meßr glüffigfeit
abfonbern, als 3nßalt eine feßleimige glüffig«
ïeit ßaben, bie bon ber anberen Slrt einen
meßr mäfferigen.

®ie @efd)mülfte ber erfteren Slrt, bie bie

^auptmenge ber ©ierftodgefcßmülfte barfteßen,
geigen ben Vau einer großen Vlafe, bie, menn
man fie auffeßneibet in ißrem gnneren bon ber
SBanb borfpringenb, eine SXngaßl Heinere Vlafen
aufmeift, bie mieberum benfelben feßleimig«
flüffigen Snßalt geigen. 3ßre gorm ift meift
eiförmig, bie Cberpäcße glatt mit budeligen
SluSbuißtungen, unb fie liegen, fo lange fie nießt
gu groß finb, ßinter ber ©ebärmutter, unb ißr
©tiel, ber fie mit biefer berßinbet, befteßt auS
bem breiten SÄutterbanb mit bem ©ileiter. SDer

©ierftod ift gang in bie ©efcßmulft aufgegangen,
unb meift ift nur ber eine ©ierftod fo umge«
manbelt. ®ie äußere Vegrengung bilbet eine
binbegemebige Zapfet, bie nur einen bis menige
Sftißimeter bid ift unb auf beren Oberfläcße
man oft noeß Vefte beS fieimepitßels erfennen
fann. ®a bie SBanb feßr bünn ift, fann aud)
ein ißlaßen eintreten, toobei ber 3nßalt bie
Vaucßßößle überfeßmemmt unb bort auf bem
Vaucßfetl fieß feftfeßt; eS fönnen bann meitere
feßleimige ©efcßmülfte fieß bilben; ber gange
Vaucßinßalt feßmimmt in ber ©cßleimftüffigfeit.
216er folcße ©rfranfungen fommen nießt immer
bon einer ©ierftodSgefcßmulft ßer; fie fönnen
auch bon einer fleinen ©cßleimgefcßroulft in
ber SBanb beS SBurmfortfaßeS auSgeßen.

Oft finb bie ©efcßmülfte gelappt, inbem fieß
bie eingelnen ©efcßmülfte ober Vlafen nießt in
einer gemeiufamen großen Vlafe befinben, fon«
bern fieß als bureß Vrüden mit einanber ber«
bunbene kugeln barfteHen.

®ie anbere Slrt ber ®rüfenblafengefcßmülfte,
bie meßr mäfferigen 3nßatt ßat, meift in ber
SBanbung naeß bem 3nneren ber Vlafen gu
gerießtet raargenartige SBucßerungen auf, bie
blumenfoßlförmige Körper bilben. ®ie gtüffig«
feit ßat meniger fcßleimigen ©ßarafter, fie ift
bünner, oft flar, ober getrübt, gelblicß bis grün«
ließ, oft äßnlicß mie ©rbsfuppe. Sie ift meniger
ein ißrobuft ber gellen, als auS ben Vlutge«
fäffen bureßgefeßmißt. ®aS SBacßStum maeßt
fieß, mie gefagt, meßr naeß 3nnen unb bie

blumenfoßlartigen Waffen fönnen oft bie gange
Vlafe erfüllen. 3n eingelnen gälten aber geßt
eS noeß weiter unb bie SBargen ober Papillen
breßen manßmal burß bie gegenüberiiegenbe
SBanb burß unb gelangen in bie Vaucßßößle.

Öiefe ©efßmülfte finb in bielen gällen boppel«
feitig. gerner ift ißr SBaßStum oft gegen baS

breite Vhctterbanb gu gerießtet, woraus ßer«

borgeßt, baß fie bielfacß unbemegliß finb unb
feinen Stiel bilben. ®ann ßaben fie große
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Aebev Eierstocksgeschwülste.
Es gibt im menschlichen Körper kein anderes

Organ, das so befähigt ist, Geschwülste zu
bilden, wie der Eierstock. Schon normalerweise
vergrößert sich ja der Eierstock jeweilen, wenn
ein Graafsches Bläschen reift und dann auch,
wenn der gelbe Körper sich bildet; besonders
auch in der Schwangerschaft. Die so lebhafte
Tätigkeit des Eierstocksgewebes während der
Zeit der Fruchtbarkeit läßt es begreiflich
erscheinen, daß auch ein übermäßiges Wachstum
zu Geschwulstbildung führen kann. Es wird
auf die freie, unbehinderte Lage des Organes
in der Beckenhöhle und die Möglichkeit feines
Aufsteigens in den Bauchraum hingewiesen,
als auf Bedingungen, die ein Wachstum
erleichtern.

Die einfachen Eierstocksgeschwülste, die Blasen,
auch Cysten genannt, können erhebliche Größe
erreichen. Diese kann davon abhängen, ob die
Gewebsteile nur absondern, oder auch selber
wuchern. Die ersteren sind Geschwülste, deren
Wachstum aufhört, sobald der Druck im Innern
so groß ist, daß die Absonderung in die Blase
stillsteht. In anderen Fällen aber sehen wir
die Blase eine enorme Größe erreichen; das
Wachstum steht nur still, wenn äußere
Einflüsse es aufhalten. Eine scharfe Grenze zwischen
beiden läßt sich aber nicht ziehen, denn auch
große Cysten sind oft einkammerig und haben
eine dünne Wand, während andere, deren
Wandungen wuchern, anfangs von einfachen, aus
Graafschen Bläschen stammenden Geschwülsten
sich nicht unterscheiden lassen.

Die ersteren einfachen Geschwülste entstehen
aus Graafschen Bläschen, wenn sich in ihnen
die Flüssigkeit vermehrt und zugleich infolge
derben Baues der oberflächlichen Schichten des
Eierstockes ein Platzen und eine Entleerung
nach außen nicht stattfindet. Dabei geht das
Ei zugrunde; es können mehrere solcher
einfacher kleiner Blasen im gleichen Eierstock
entstehen; man spricht dann von klein blasiger
Entartung des Eierstocks.

Die Blasen, die aus dem gelben Körper
entstehen, haben eine dickere Wand als die oben
erwähnten und es lassen sich in diesen noch
deutlich die gelben Zellen nachweisen.

Die wuchernden Eierstocksgeschwülste können
berschiedene Lagen aufweisen. Der Eierstock sitzt
der Hinterfläche des breiten Mutterbandes auf;
der größte Teil seiner Oberfläche ragt in die
Veckenhöhle, der kleinere Teil nach dem Innern
des breiten Mutterbandes, die Oberfläche nach
der Beckenhöhle zu ist nicht von Bauchfell über-
öhgen; diese und das Fransenende des Eileiters
sind die einzigen Organe, die nach der Bauchhöhle

zu ohne einen solchen Ueberzug sind.
Wenn nun der Eierstock sich durch Geschwulst¬

bildung stark vergrößert, so kann diese
Vergrößerung nach der Beckenhöhle zu, oder in
das breite Mutterband hinein erfolgen. Im
ersteren Falle bildet sich aus dem ausgezogenen
breiten Mutterband und dem Eileiter ein
sogenannter Stiel, der dann zu Drehung der
Geschwulst und Stieldrehung Anlaß geben kann.

Im andern Falle wächst die Geschwulst in das
lockere Bindegewebe im breiten Mutterband
hinein und erscheint dann zum größten Teil
von Bauchfell überzogen. Eine solche Geschwulst
reicht oft weit in das Becken neben der Gebärmutter

hinein und ist unbeweglich; sie kann
also auch keine Drehungen ausführen. Der
Eileiter zieht dann über die Oberfläche der
Geschwulst hin, und ist fest derselben aufliegend,
unbeweglich. Meist sind solche Geschwülste nur
teilweise im Mutterband gelegen, zum Teil
aber außerhalb.

Ein nach der Beckenhöhle zu entwickelter
Tumor kann sich aber auch hinter der Gebärmutter

im kleinen Becken einkeilen und das
breite Mutterband dadurch vorwölben; in diesem

Falle wird ein Sitz im breiten Mutterbande
vorgetäuscht. Selbst die Gebärmutter kann dann
abgeflacht und ausgezogen die Vorderfläche der
Geschwulst verdecken.

Der Ursprung der Eierstocksgeschwülste kann
ein verschiedener sein. Sie entstehen entweder
aus dem Keimepithel, das ist die Schicht, die
den Eierstock überzieht und aus der die Graafschen

Bläschen, die Eier und der gelbe Körper
entstehen, oder sie können von dem Bindegewebe
zwischen den Bläschen ihren Ausgang nehmen.
Es läßt sich verstehen, daß ein Organ, das in
so lebhafter Weise während der ganzen Zeit
der Mannbarkeit immer n ieder Eier produziert
und demzufolge einen sehr lebhaften Stoffwechsel
haben muß, auch einmal über das Ziel hinaus
schießt und Wucherungen seiner Bestandteile
zuläßt. Bei der Gebärmutter haben wir ja
ähnliche Verhältnisse.

Wenn nun die Wucherung vorzugsweise in
der Art vor sich geht, daß die Geschwulstzellen
den Typus von Drüsenzellen haben, also aus
Zylinderzellen zusammengesetzte Geschwülste
bilden, so spricht man von Drüsengeschwülsten
oder Adenomen, wenn aber mehr Platten-
epithelier die Geschwulst zusammensetzen, so

spricht man von Krebsgeschwülsten.
Hohlgeschwülste, deren Wand durch die

Zellwucherung nach außen vorgebuchtet wird,
ergeben eine Vergrößerung der Geschwulst durch
vermehrten flüssigen Inhalt; wenn aber die
Zellen weniger Flüssigkeit absondern, dagegen
stärker zunehmen, so entstehen in das Innere
vorragende Papillen oder Warzen. Wenn die
Flüssigkeit nicht in sehr großer Menge vorliegt,
so bleibt die Geschwulst schlaff; im anderen
Falle prall gespannt. In jeder dieser Geschwülste

sind beide Wachstumsarten zu finden, nur in
verschiedener gegenseitiger Menge. Man findet
aber, daß die Geschwülste, die mehr Flüssigkeit
absondern, als Inhalt eine schleimige Flüssigkeit

haben, die von der anderen Art einen
mehr wässerigen.

Die Geschwülste der ersteren Art, die die

Hauptmenge der Eierstockgeschwülste darstellen,
zeigen den Bau einer großen Blase, die, wenn
man sie aufschneidet in ihrem Inneren von der
Wand vorspringend, eine Anzahl kleinere Blasen
aufweist, die wiederum denselben schleimigflüssigen

Inhalt zeigen. Ihre Form ist meist
eiförmig, die Oberfläche glatt mit buckeligen
Ausbuchtungen, und sie liegen, so lange sie nicht
zu groß sind, hinter der Gebärmutter, und ihr
Stiel, der sie mit dieser verbindet, besteht aus
dem breiten Mutterband mit dem Eileiter. Der
Eierstock ist ganz in die Geschwulst aufgegangen,
und meist ist nur der eine Eierstock so

umgewandelt. Die äußere Begrenzung bildet eine
bindegewebige Kapsel, die nur einen bis wenige
Millimeter dick ist und auf deren Oberfläche
man oft noch Reste des Keimepithels erkennen
kann. Da die Wand sehr dünn ist, kann auch
ein Platzen eintreten, wobei der Inhalt die
Bauchhöhle überschwemmt und dort auf dem
Bauchfell sich festsetzt; es können dann weitere
schleimige Geschwülste sich bilden; der ganze
Bauchinhalt schwimmt in der Schleimflüssigkeit.
Aber solche Erkrankungen kommen nicht immer
von einer Eierstocksgeschwulst her; sie können
auch von einer kleinen Schleimgeschwulst in
der Wand des Wurmfortsatzes ausgehen.

Oft sind die Geschwülste gelappt, indem sich
die einzelnen Geschwülste oder Blasen nicht in
einer gemeinsamen großen Blase befinden,
sondern sich als durch Brücken mit einander
verbundene Kugeln darstellen.

Die andere Art der Drüsenblasengeschwülste,
die mehr wässerigen Inhalt hat, weist in der
Wandung nach dem Inneren der Blasen zu
gerichtet warzenartige Wucherungen aus, die
blumenkohlförmige Körper bilden. Die Flüssigkeit

hat weniger schleimigen Charakter, sie ist
dünner, oft klar, oder getrübt, gelblich bis grünlich,

oft ähnlich wie Erbssuppe. Sie ist weniger
ein Produkt der Zellen, als aus den Blutge-
fässen durchgeschwitzt. Das Wachstum macht
sich, wie gesagt, mehr nach Innen und die

blumenkohlartigen Massen können oft die ganze
Blase erfüllen. In einzelnen Fällen aber geht
es noch weiter und die Warzen oder Papillen
brechen manchmal durch die gegenüberliegende
Wand durch und gelangen in die Bauchhöhle.

Diese Geschwülste sind in vielen Fällen doppelseitig.

Ferner ist ihr Wachstum oft gegen das
breite Mutterband zu gerichtet, woraus
hervorgeht, daß sie vielfach unbeweglich sind und
keinen Stiel bilden. Dann haben sie große
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Neigung, auf öem Bauchfell 2I6tegec gu bitben,
fo bafj bas Nef), bie ®armfcf)lmgen unb aucf)
bag SBanbbauchfell mit flehten SBargdjen be»

becft erfdjeinen. 3Beun bann bie ©ierftocfSge»
fdjmülfte operatic entfernt werben, fo üer»

fhminben meift biefe SIbleger Con felber mieber.
Sieg Behalten ift ähnlich bem ber bögartigen

ßrebggefctpoütfte unb roenn fdwn im TOge»
meinen biefe ©efhwülfte nicfjt bögartig finb,
fo fönnen fie leid)t Erebfig entarten. SluSgefjen
tun fie Com Äeimepitljel beg ©ierftodeg.

Sie ®rebSgefd)Wütfte beg ©ierftocfeS fönnen
gwei üerfdjiebene Slrten in Begug auf ifjre $ev*
fünft geigen. @S gibt foldje, bie üon Slnfang
an Srebfe beg ©ierftodS barfteüen, unb fold)e,
bie eben aug ber ©ntartung einer anberen
©ierftodSgefhwulft entfielen.

Sie ec£)ten ©üerftodsfrebfe finb Cortciegenb
folibe ©efchwülfte, ohne £>oE)lraum. ®ie finb
nicht fehr feft uttb ihre Oberfläche ift unregel»
mäßig. 2lud) fann biefe üon tiefen fyurdjen
burdjgogett fein, fo baff ein gelappteg SluSfeßen
bie ffwlge ift. 2Iud) fönneu Suoüen unb Quoten
über bie Oberfläche Ijerüorragen. In ber 2ln=

faßftelle am breiten ÜJfutterbanbe geigt fid) meift
noch eine ©ingießung, bie biefe ©teile üerbeut»
ließt. Sie ©ntroicflung fann teilmeife ober gang
ittg breite SKutterbanb erfolgen; bocß ift bieg

nicht bie Negel. Sluf ber Oberfläche, über fie
ßingießenb, fieljt man meift giemlid) bide S3tut=

gefäffe, bie leicfjt oerleßlich finb.
Sie Schnittfläche bat ein einheitliches graues

bis gelbliches SluSfeßen. Sßenn man näher gu»
fieht, fo finb bie ÄrebSmaffen in Neftern burch
Bittbegeroebegüge üon einanber getrennt ange»
orbnet. S3ei größeren ©efdjmütften finben fich

infolge 3erfaß bon weniger gut ernährten
Bartieeit erroeid)te Seite, fo baß es gur Sil»
bung üon mit trübem, gelblich bräunlich
gefärbtem Brei gefüllten Hohlräumen fommt,
unb bie ©efcßroulft bann and) ein btafigeS 9IuS»
felfen erhält, .öie unb ba treten auch h>2

innere hinein Blutungen auf, bie älter ober
frifchec fein fönnen, unb baburch wirb ber
Surd)fd)mtt fteHenroeife gelblich, bräunlich bis
rötlich gefärbt.

Bisweilen fommt eS auch hier gum Surd)5
brud) üon ©efcßroulftmaffen burch bie binbe»
gemebige Zapfet ber ©efcßroutft, unb bann roirb
baS Bauchfell überfdjmemmt bon SrebSmaffen,
bie fid) überall feftfeßen unb gu einem allge»
meinen ßrebs beS Bauchfelles führen. Sie be«

fatlenen Sarmfchlingen üermathfen oielfath mit»
einanber; aud) tritt bann eine größere 2tn»

fammluug Cou trüber, üon ÄtebSgellßaufen
erfüllter

'

glüffigfeit auf, bie ben 2lrgt bagu
gmingen, alle paar Sage burch eine ißunftion
bie Patientin gu entlaften; eine Heilung burch
Operation ift in biefen gälten auSgefcf)loffen.

SQ3ie oben gefagt, fönnen aud) anbere ©Her»

ftodSgefcßroülfte frebfig entarten, befonberS bie
papillären. Sie Söargen geigen bann fcßon bei
Betrachtung mit bem bloßen Sluge im Surdj=
fchnitt bie Befcßaffenheit beS ÄrefifeS. ®S fann
aud) nur ein Seil ber Papillen frebfig merben.

©S ift noch gu ermähnen, baß fehr leicht

Stbleger üon Ärebfen auberer Organe|fich im
©ierftod feftfeßen fönnen unb bort^lgu @e=

fdjwulftbitbung SInlaß geben. 9lm leichteften
gefcßießt bieS bei ^rebfen beS SNagenS unb ber
Särme. Saritm muh bei Operationen üon
SierftodSfrebfen ftets nad) einem fotcheu, oft
fehr fleinen Ä'rebS, gefaßnbet merben.

(Sortierung folgt.)

Sttpuei). hrbaimtictuicrciu.

<£inlabung
äur

36. 2)elegierteit= uttb ©etteraltoerfamntlung

ttt Jüaueufelö

QZIontag unb Dienstag ben 10. unb 11.3uni 1020.

£raftartben für bie 2)elegierfeuberfamutluiig

IKontag, den 10. Juni 1929, nacfcmittags 15 llbr,
im Botel Salken in Sraueuteld.

1. Begrünung burch bie Bräfibentin.
2. S-S3aßl ber ©timmengäl)terinnen.
3. Ippell.
4. Jahresbericht pro 1928.
5. JahreSrechnung pro 1928 unb Neüiforinnen»

bericht.
6. Bericht über baS ßeitungS» Unternehmen pro

1928 unb Bericht ber Neüiforinnen über bie

Rechnung pro 1928.
7. Berichte ber ©eftionen Ob» unb Nibroalben

unb ©djaffhaufeu.
8. Einträge beS ^eutralüorftanbeS unb ber @ef»

tionen :

a) beS ^entralüorftanbeS :

^tatufättecifto«.
Borbemerfung. ©S finb füer nur bie i

Slenberungen unb Neuerungen angeführt. 3J2it= I

glteber ober ©eftionen, welche weitere Slbänbe»

rungS» ober SrgängungSanträge üorbringen
roolien, finb erfucht, ihre Anträge bis gum
2. 9Nai bem ßentralüorftanbe eingureichen, ba=

mit fie Cor ber Setegiertenüerfammlung geprüft
merben fönnen. Sie Borfchläge beS 3entrat5
üorftanbeS enthalten feine pringipietlen Slenbe-

rungen.
§ 1. Ser im Üftärg 1894 üon Singehörigen

beS @d)meigerifd)en He&ammenftanbeg gegrün»
bete Berein trägt ben Namen

©chmeigerifher Heäammenüerein.
Ned)tSbomigil ift ber SBohnfi| ber jeweiligen

gentralpräfibentin.
(Ser ©hmeig. He&ammenüerein mürbe im

HanbelSregifter gelöfht, meil bie ©intragung
geftü^t auf Slrt. 60 3- c'ht notroenbig ift.)

§ 4. Ser Berein befielt aus ©eftionen unb
©ingelmitgliebern. Hebammen, welche im Sätig«
feitSgebiet einer ©eltion SBohnfih haben, fönnen '

nicht ©ingelmitglieber merben.
OrbentlicheS SRitglieb fann jebe in ber ©hmeig

fich bauernb aufhaltenbe Hebamme mit fhweige*
rifhem (begm. fantonalem) patent merben,

roelhe ben Slufnahmebebingungen ber Äran£en>
faffe beS ©hmeigerifhen HebammenüereinS ent=
fpridjt. gür fie ift bie fi'ranfenfaffe obligatorifh-

SluherorbenttiheS Ntitglieb fann eine unbe«
fholtene Hebamme merben, beren @efunbheits=
guftanb niht erlaubt, ber Äranfenfaffe beigu«
treten ober beren ©enuhberehtigung an ber
förartfenfaffe aufgehört hat.

Sie orbentlid)en unb auherorbentlthen SNit»

glieber begahlen ein @intritt§gelb üon ^r. 1.—
unb einen Jahresbeitrag üon $r. 2. —. Slufjer»
orbentlidje Nîitglieber, weihe wegen 2luff)örett
ber ©enuhberehtigung übertreten, begahlen fein
©intrittSgelb.

(Ser âbfah, melher üon ber @l)remnitgtieb=
fhaft haubelt, bleibt unüeränbert.)

§ 10 ift gu ftreichen.
§ 13. Ntitglieber, roeld)e bem Berein ununter»

brohen 25 Jahre angehört haben, erhatten eine
ißrämie üon jr. 40. — auS ber BereiuSfaffe ;

35jährige, ununterbrochene Niitgliebfhaft be=

rechtigt gum Begug einer Brämie üon jr. 50. —.
Siejenigett Ntitglieber, weihe gemäß ben

früßern Statuten bie Brämie bereits begogen
haben, werben niht mehr berüdfihtigt.

§ 21. UlS letter @a| üon Sltinea 1 ift bei»

gufügen : @S fönnen nur Nîitglieber beS ©hmei»
gerifhen HebammenüereinS als Setegierte ge=
roäfjlt werben.

Slbfaß 3 (neu). Ser Selegiertenüerfammlung
gehören überbieS an bie ÜNitglieber beS Rentrai»
üorftanbeS, bie .tranfenfaffefommiffion, bie QeU
tungSfommiffion unb bie Neüiforinnen.

Sibfaß 4. Sie ©eftionen haben burd) ihre
Selegierten nah einem beftimmten SurnuS über
ben Beftanb unb bie Berfjättniffe ber ©eftion
Beriht gu erftatten.

§ 34. Sie Befolbung roirb üon ber ®e=

neralüerfammlung beftimmt.
§ 35. Sie üon ber ©eueralüerfammlung Der«

einbarten Berträge ber Nebaftion, ^eitungS5
fommiffion unb Sruderei merben Dom Rentrai»
üorftanb gegengegeihnet, melher bei Semiffion
für Neubefeßung gu forgen hat.

§ 38. Slngufügen an Alinéa 1 : Ser 3entrat5
üorftanb ift berechtigt, biefe Neüifion einem
anbern Ntitgliebe gu übertragen.

6. (neu). Sie Urab ft immun g.
§ 39. Ser llrabftimmung unterliegen Be«

fhlüffe ber ©eneralüerfammlung auf luflöfung
beS BereinS. Sie Selegiertenüerfammlung ift
berehtigt, anbere mihtige Befhtüffe, wie ©ta»
tutenreüifion ufro., ber llrabftimmung gu unter»
breiten.

Sie Slnorbnung unb Surhfühvung einer llr»
abftimmung ift ©ahe beS 3entraIüorftanbeS.

§ 44. Sie SNitglieber ber ©eftionen müffen
gugleid) ÜNitglieber beS ©hmeigerifhen He&s
ammenüereinS fein. Sie ©eftionSüorftänbe haben
bem ßentralüorftanb gur Bereinigung ber
©tammfontrolle ein genaues Ntitglieberüer»
geihniS gugufteKen unb üon jeber Slenberung
Kenntnis gu geben.

©ine Ausnahme ift guläffig für fold)e Heb5
ammen, weihe aus ftatutarifhen Orünben niht
SRitglieb ber Äranfenfaffe merben fönnen.
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Neigung, auf dem Bauchfell Ableger zu bilden,
so daß das Netz, die Darmschlingen und auch
das Wandbauchfell mit kleinen Wärzchen
bedeckt erscheinen. Wenn dann die Eierstocksgeschwülste

operativ entfernt werden, so

verschwinden meist diese Ableger von selber wieder.
Dies Verhalten ist ähnlich dem der bösartigen

Krebsgeschwülste und wenn schon im
Allgemeinen diese Geschwülste nicht bösartig sind,
so können sie leicht krebsig entarten. Ausgehen
tun sie vom Keimepithel des Eierstockes.

Die Krebsgeschwülste des Eierstockes können
zwei verschiedene Arten in Bezug auf ihre
Herkunft zeigen. Es gibt solche, die von Anfang
an Krebse des Eierstocks darstellen, und solche,
die eben aus der Entartung einer anderen
Eierstocksgeschwulst entstehen.

Die echten Eierstockskrebse sind vorwiegend
solide Geschwülste, ohne Hohlraum. Sie sind
nicht sehr fest und ihre Oberfläche ist unregelmäßig.

Auch kann diese von tiefen Furchen
durchzogen sein, so daß ein gelapptes Aussehen
die Folge ist. Auch können Knollen und Knoten
über die Oberfläche hervorragen. An der
Ansatzstelle am breiten Mntterbande zeigt sich meist
noch eine Einziehung, die diese Stelle verdeutlicht.

Die Entwicklung kann teilweise oder ganz
ins breite Mutterband erfolgen; doch ist dies
nicht die Regel. Auf der Oberfläche, über sie

hinziehend, sieht man meist ziemlich dicke Blut-
gefässe, die leicht verletzlich sind.

Die Schnittfläche hat ein einheitliches graues
bis gelbliches Aussehen. Wenn man näher
zusieht, so sind die Krebsmassen in Nestern durch
Bindegewebezüge von einander getrennt
angeordnet. Bei größereu Geschwülsten finden sich

infolge Zerfall von weniger gut ernährten
Partieen erweichte Teile, so daß es zur
Bildung von mit trübem, gelblich bis bräunlich
gefärbtem Brei gefüllten Hohlräumen kommt,
und die Geschwulst dann auch ein blasiges
Aussehen erhält. Hie und da treten auch ins
Innere hinein Blutungen auf, die älter oder
frischer sein können, und dadurch wird der
Durchschnitt stellenweise gelblich, bräunlich bis
rötlich gefärbt.

Bisweilen kommt es auch hier zum Durchbruch

von Geschwulstmassen durch die binde-
gewebige Kapsel der Geschwulst, und dann wird
das Bauchfell überschwemmt von Krebsmassen,
die sich überall festsetzen und zu einem
allgemeinen Krebs des Bauchfelles führen. Die
befallenen Darmschlingen verwachsen vielfach
miteinander; auch tritt dann eine größere
Ansammlung von trüber, von Krebszellhaufen
erfüllter Flüssigkeit auf, die den Arzt dazu
zwingen, alle paar Tage durch eine Punktion
die Patientin zu entlasten; eine Heilung durch
Operation ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

Wie oben gesagt, können auch andere
Eierstocksgeschwülste krebsig entarten, besonders die
papillaren. Die Warzen zeigen dann schon bei
Betrachtung mit dem bloßen Auge im Durchschnitt

die Beschaffenheit des Krebses. Es kann
auch nur ein Teil der Papillen krebsig werden.

Es ist noch zu erwähnen, daß sehr leicht

Ableger von Krebsen anderer OrgaueZsich im
Eierstock festsetzen können und dortIzu
Geschwulstbildung Anlaß geben. Am leichtesten
geschieht dies bei Krebsen des Magens und der
Därme. Darum muß bei Operationen von
Eierstockskrebsen stets nach einem solchen, oft
sehr kleinen Krebs, gefahndet werden.

(Fvrtsetzung folgt.)

Schweiz. Hàmmtlwerà
Einladung

zur

36. Delegierten- und Generalversammlung
in Irauenseld

Montag und Dienstag den 10. und ll. Juni lS2S.

Traktanden für die Delegiertenversammlung

Montag, clen 10. Zuni 192S. nachmittags IS ildr,
im NoUI ßaiken in Srsuèàia.

1. Begrüßung durch die Präsidentin.
2. Wahl der Stimmenzählerinnen.
3. Appell.
4. Jahresbericht pro 1928.
5. Jahresrechnung pro 1928 und Revisorinnenbericht.

6. Bericht über das Zeitungs-Unternehmen pro
1928 und Bericht der Revisorinnen über die

Rechnung pro 1928.
7. Berichte der Sektionen Ob- und Nidwalden

und Schaffhausen.
8. Anträge des Zentralvorstandes und der

Sektionen :

g.) des Zentralvorstandes:

Statutemevifiou.

Vorbemerkung. Es sind hier nur die >

Aenderungen und Neuerungen angeführt. Mit- >

glieder oder Sektionen, welche weitere Abände-

rungs- oder Ergänzungsanträge vorbringen
wollen, sind ersucht, ihre Anträge bis zum
2. Mai dem Zentralvorstande einzureichen,
damit sie vor der Delegiertenversammlung geprüft
werden können. Die Vorschläge des
Zentralvorstandes enthalten keine prinzipiellen
Aenderungen.

Z 1. Der im März 1894 von Angehörigen
des Schweizerischen Hebammenstandes gegründete

Verein trägt den Namen
Schweizerischer Hebammenverein.
Rechtsdomizil ist der Wohnsitz der jeweiligen

Zentralpräsidentin.
(Der Schweiz. Hebammenverein würde im

Handelsregister gelöscht, weil die Eintragung
gestützt auf Art. 60 Z. G. nicht notwendig ist.)

Z 4. Der Verein besteht aus Sektionen und
Einzelmitgliedern. Hebammen, welche im
Tätigkeitsgebiet einer Sektion Wohnsitz haben, können >

nicht Einzelmitglieder werden.
Ordentliches Mitglied kann jede in der Schweiz

sich dauernd aufhaltende Hebamme mit schweizerischem

(bezw. kantonalem) Patent werden,

welche den Aufnahmebedingungen der Krankenkasse

des Schweizerischen Hebammenvereins
entspricht. Für sie ist die Krankenkasse obligatorisch.

Außerordentliches Mitglied kann eine
unbescholtene Hebamme werden, deren Gesundheitszustand

nicht erlaubt, der Krankenkasse
beizutreten oder deren Genußberechtigung an der
Krankenkasse aufgehört hat.

Die ordentlichen und außerordentlichen
Mitglieder bezahlen ein Eintrittsgeld von Fr. 1.—
und einen Jahresbeitrag von Fr. 2. —.
Außerordentliche Mitglieder, welche wegen Aufhören
der Genußberechtigung übertreten, bezahlen kein

Eintrittsgeld.
(Der Absatz, welcher von der Ehrenmitgliedschaft

handelt, bleibt unverändert.)
Z 10 ist zu streichen.
Z 13. Mitglieder, welche dem Verein ununterbrochen

25 Jahre angehört haben, erhalten eine

Prämie von Fr. 40. — aus der Vereiuskasse;
35jährige, ununterbrochene Mitgliedschaft
berechtigt zum Bezug einer Prämie von Fr. 50. —.

Diejenigen Mitglieder, welche gemäß den

frühern Statuten die Prämie bereits bezogen
haben, werden nicht mehr berücksichtigt.

H 21. Als letzter Satz von Alinea 1 ist
beizufügen : Es können nur Mitglieder des
Schweizerischen Hebammenvereins als Delegierte
gewählt werden.

Absatz 3 (neu). Der Delegiertenversammlung
gehören überdies an die Mitglieder des
Zentralvorstandes, die Krankenkassekommission, die
Zeitungskommission und die Revisorinnen.

Absatz 4. Die Sektionen haben durch ihre
Delegierten nach einem bestimmten Turnus über
den Bestand und die Verhältnisse der Sektion
Bericht zu erstatten.

H 34. Die Besoldung wird von der
Generalversammlung bestimmt.

sj 35. Die von der Generalversammlung
vereinbarten Verträge der Redaktion,
Zeitungskommission und Druckerei werden vom Zentralvorstand

gegengezeichnet, welcher bei Demission
für Neubesetzung zu sorgen hat.

K 38. Anzufügen an Alinea 1 : Der
Zentralvorstand ist berechtigt, diese Revision einem
andern Mitgliede zu übertragen.

6. (neu). Die Urabstimmung.
§ 39. Der Urabstimmung unterliegen

Beschlüsse der Generalversammlung auf Auflösung
des Vereins. Die Delegiertenversammlung ist
berechtigt, andere wichtige Beschlüsse, wie
Statutenrevision usw., der Urabstimmung zu
unterbreiten.

Die Anordnung und Durchführung einer
Urabstimmung ist Sache des Zentralvorstandes.

H 44. Die Mitglieder der Sektionen müssen
zugleich Mitglieder des Schweizerischen Heb-
ammeuvereins sein. Die Sektionsvorstände haben
dem Zentralvorstand zur Bereinigung der
Stammkontrolle ein genaues Mitgliederverzeichnis

zuzustellen und von jeder Aenderung
Kenntnis zu geben.

Eine Ausnahme ist zulässig für solche

Hebammen, welche aus statutarischen Gründen nicht
Mitglied der Krankenkasse werden können.
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